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Die Familıie 1mM Kırchenrecht
Die Bischofssynode 1980 hat gezelgt, wWI1e sehr sich die katholische TC der Be-
deutung und der Bedrohung der amı ın der heutigen eıt bewullst ist un! sich

ihren Schutz un ihre Förderung bemüht! Diese emühungen sind VOIem
pastorale, aber auch theologische, S1E werden aber mancher Wirksamkeit und
Dauerhaftigkeit entbehren, WenNnn S1e nicht 1m rchenrecht ihre Entsprechung
en iıne Bestandsaufnahme der rechtlichen Situation der Familie, insbeson-
ere 1mM Vergleich des och geltenden mi1t dem Entwurtf des bevorstehenden

rchlichen Gesetzbuches?* un rwägungen ZUr wünschenswerten (3e
staltung des enFamilienrechtes liegen er ahe

Kein eigenes Familienrecht
Zum Unterschie VO staatliıchen Rechtsordnungen un ihrer wissenschaftlichen
5Systematisierung kennt das Kirchenrecht kein gesondertes Familienrecht, e1In-
schlägige Bestimmungen sind vielmehr ber den (alten wıe neuen) (S1C: hin Vel-

streu Am ehesten entspricht och dem Familienrecht das ereC das tradı-
tionellerweise 1 rchenrecht einen sehr gewichtigen atz einnımmMt. Dieses
wıdmet den größten aum dem Eheschließungsrecht, dem (dem Umfang nach)

zweiıter Stelle die Normen ber die Auflösung und Irennung der Ehe folgen.
Da der allgemeinen Auffassung ach die Ehe erst Urc.er ZUTT: amı wird,
ist das ereC höchstens als Teil des Familienrechtes anzusprechen. Die Bezie-
hungen der eleute den ndern en dort ur einen recht bescheidenen
atz den Rechtswirkungen der Ehe 5 CanoNeC>S, VO denen sich mit der
Ehelichkeit dererbefassen) Diese Gewichtsverteilung May auf die se1in sol-
en Konvergenz zwischen Ehe und amı hinweisen, da{fs also jede Familie ın
der Ehe begründet seiın soll; zugleic richtet die ach wıe VOI betonte Hinordnung
der Ehe auf den Kindersegen (‚‚primärer ezweck‘“ 1013, } Hinordnung
auf das Wohl der Gatten un den Kındersegen 1008, den Blick auf die
sentliche Vervollständigung der Ehe 1n der Familie Insofern die Familie 1m
erecCc eine bedeutsame einschlufdweise Berücksichtigung.

damit das Verhältnis zwischen Ehe un Familie schon optimal dargeste
wird, mu bezweifelt werden. Es Ja auf, da{fs nicht 11UT außerhalb der VT
die TODIeme VO Partnerschaft un Ehescheidung, VO Gleichberechtigung der
TAauU und Liberalisierung der.Abtreibung einen oroßen aum einnehmen, da{fs
das Kind und dieamı trotza  ng eines Jahres des Kindes und LITOTZ Nun-
Hatıonen ber die Rechte der Famıilie*® sehr 1n den Hintergrund eifen uch 1m

Hier wird besonders die ‚‚Botschaft der 5Synode a die christlichen Familien ıIn der heutigen Welt“
berücksichtigt zıtiert ‚‚Botschaft”‘). Das Apostolische Schreiben ‚‚Familiarıs Consortho” V, i
1981 führt das Werk der Bischofssynode mit eigenen Akzenten fort zitiert ‚‚FamCons”).
Im folgenden wird das Schema 1980 zugrundegelegt. Miıt kleinen inhaltlıchen Korrekturen und e1-
er geänderten canones-Zählung 1m endgültigen promulgierten Text ist rechnen. Z1ıtationswelse:
:  D hne Zusatz meint einen des geltenden CI VO  ; 917/18, „ NC.

0s (‚,‚neuer” canon) einen
des Schema 1980
Menschenrechtsdeklaration der UNO 1948, Art 16, 3I Europäische Ozlal-Charta VO  - 1965, Art
(Staatslex. Aulfl., 1 '/ 933)
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HANS HEIMERL 

Die Familie im Kirchenrecht 
Die Bischofssynode 1980 hat gezeigt, wie sehr sich die katholische Kirche der Be­
deutung und der Bedrohung der Familie in der heutigen Zeit bewußt ist und sich 
um ihren Schutz und ihre Förderung bemüht 1 . Diese Bemühungen sind vor allem 
pastorale, aber auch theologische, sie werden aber mancher Wirksamkeit und 
Dauerhaftigkeit entbehren, wenn sie nicht im Kirchenrecht ihre Entsprechung 
finden. Eine Bestandsaufnahme der rechtlichen Situation der Familie, insbeson­
dere im Vergleich des noch geltenden mit dem Entwurf des bevorstehenden 
neuen kirchlichen Gesetzbuches2 und Erwägungen zur wünschenswerten Ge­
staltung des kirchlichen Familienrechtes liegen daher nahe. 

1. Kein eigenes Familienrecht 

Zum Unterschied von staatlichen Rechtsordnungen und ihrer wissenschaftlichen 
Systematisierung kennt das Kirchenrecht kein gesondertes Familienrecht, ein­
schlägige Bestimmungen sind vielmehr über den (alten wie neuen) CIC hin ver­
streut. Am ehesten entspricht noch dem Familienrecht das Eherecht, das tradi­
tionellerweise im Kirchenrecht einen sehr gewichtigen Platz einnimmt. Dieses 
widmet den größten Raum dem Eheschließungsrecht, dem (dem Umfang nach) 
an zweiter Stelle die Normen über die Auflösung und Trennung der Ehe folgen. 
Da der allgemeinen Auffassung nach die Ehe erst durch Kinder zur Familie wird, 
ist das Eherecht höchstens als Teil des Familienrechtes anzusprechen. Die Bezie­
hungen der Eheleute zu den Kindern finden dort nur einen recht bescheidenen 
Platz unter den Rechtswirkungen der Ehe (5 canones, von denen 4 sich mit der 
Ehelichkeit der Kinder befassen). Diese Gewichtsverteilung mag auf die sein sol­
lende Konvergenz zwischen Ehe und Familie hinweisen, daß also jede Familie in 
der Ehe begründet sein soll; zugleich richtet die nach wie vor betonte Hinordnung 
der Ehe auf den Kindersegen (,,primärer Ehezweck" c. 1013, § 1, Hinordnung 
auf das Wohl der Gatten und den Kindersegen nc. 1008, § l} den Blick auf die we­
sentliche Vervollständigung der Ehe in der Familie. Insofern findet die Familie im 
Eherecht eine bedeutsame einschlußweise Berücksichtigung. 
Ob damit das Verhältnis zwischen Ehe und Familie schon optimal dargestellt 
wird, muß bezweifelt werden. Es fällt ja auf, daß nicht nur außerhalb der Kirche 
die Probleme von Partnerschaft und Ehescheidung, von Gleichberechtigung der 
Frau und Liberalisierung der.Abtreibung einen so großen Raum einnehmen, daß 
das Kind und die Familie trotz Abhaltung eines Jahres des Kindes und trotz Enun­
tiationen über die Rechte der Familie3 sehr in den Hintergrund treten. Auch im 

1 Hier wird besonders die„ Botschaft der Synode an die chris tlichen Familien in der heutigen Welt" 
berücksichtigt (zitiert: ,,Botschaft"). Das Apostolische Schreiben „Familiaris Consortio" v. 22. 11. 
1981 führt das Werk der Bischofssynode mit z. T. eigenen Akzenten fort (zitiert: ,,FamCons"). 

2 Im folgenden wird das Schema 1980 zugrundegelegt. Mit kleinen inhaltlichen Korrekturen und ei­
ner geänderten canones-Zählung im endgültigen promulgierten Text is t zu rechnen. Zitationsweise: 
,,c." ohne Zusatz meint einen canon des geltenden CIC von 1917/18, ,,11c." (,,neuer" ca non) einen c. 
des Schema 1980. 

3 Menschenrechtsdeklaration der UNO 1948, Art. 16, 3; Europäische Sozial-Charta von 1965, Art. 16 
(Staatslex. 6. Aufl., Bd. 10, 933). 
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kirchlichen aum und 1ın der Kanonistik steht die Diskussion das Wesen
der Ehe (Vertrag und Sakrament, heliche Gemeinschaft und heliche Liebe
und die Ehescheidung (Auflösung, Nichtigkeitsgründe, wiederverheiratete
Geschiedene) 1mM Vordergrund. der Wahl der Famiulie als HANZEI Zu ema
der Bischofssynode wurde zweitellos ein notwendiger kzen gesetzt. ESs wird 1MmM
folgenden untersuchen se1ln, ob die Rechtsverhältnisse deramı 1ın
der kirchlichen Kechtsordnung adäquat geregelt sind. Formal könnte INa  - aber
doch eın stärkeres Hervortreten der aml als olcher wünschen.

Wort und Begriff der Famiıilie
Dem Fehlen eines gesonderten Familienrechtes entspricht der relatıv
rechtlich eDrauc des Wortes ‚‚Familie”. In der äalteren Schicht des rchen-
rechtes kommt es 1 antiken 1nnn einer Abhängigkeitsbeziehung 11 amilias

1034, 1024,3) oder der Wirtschaftseinheit (diligentia Onı patrıs familias
1523, VOT die Übernahme der altertümlichen Genitivbildung ist da-

für typisch. uch 1ın der edeutung der Großfamilie un ihrer Geschlechterfolge
ist . familia”“ Zusammenhang mit dem Familienpatronat vorzufinden (c 1470,

L 4° 1449; 455.3°: vgl T eın welıterer 1nnn VO ‚‚Familienangehö6-
rigen” ist 1mM Begräbnisrecht gemeıint e 1218, S 1229; vgl /95)
rst die der wenigstens nNeu gefaßten Bestimmungen des kommenden
( I6 verwenden ‚‚Famıilie” Ööfter iın der heute üblichen edeutung, die primär die
Kernfamilie der Eltern mit ihren ndern1 Auge hat Es geht €1 melst die
Pastoral der amı (allgemein 274 1016; Predigtthema FA Pfarrer

467; 468; ischehe und die ufgaben der Familie (allgemein
ZIL örderung VOoO Klerikerberufen 2!  / en VO  — Mitgliedern der SÄä-

kularinstitute innerhalb der Fam 640), aber auch familiengerechte Ent-
ohnung (nc 2595, 3; 276:; vgl 12537)
Im übrigen und 1e1 häufiger spricht das Kirchenrecht VON Eltern un ndern,
Was ZWaTr die Familie als Einheit zurücktreten läfst, aber durchaus sachgerecht ist,

S die jeweiligen Rechte un Pflichten geht. Obwohl die Grundsatzaus-
>Sdsc darüber (c 1119} 1mM erecC steht, mMuUusSsen damıiıt auch De-facto-
Familien, Clie nıiıcht auf einer gültigen Ehe beruhen, und unvollständige Familien
gemeint SeIN.
FKın größerer Familienkreis der Verwandtschaft un der Hausgenossen ist
1MM Wort ‚‚Famılie“ Z WaT nicht ausdrücklich eingeschlossen, ist aber dafür Of-
fen Wo der Zusammenhang 65 nahelegt, kann diese erweiıterte edeutung aNngse-
1NOINIMNEN werden‘?. Die Familienbeziehungen der Verwandtschaft und der
Schwägerschaft werden, S1€e rechtlich eine spielen, als solche genannt
(c 96; 97; 106; 107, verschiedene Bestimmungen ber Befangenheit und Un-
vereinbarkeit; Ehehindernisse). Da die Adoption die Adoptivkinder mit den
leiblichen Kindern 1U auch kirchenrechtlich gleichstellen soll, wird dadurch
eine Familulie mıit en Rechtswirkungen begründet (nc 108, bisher 1Ur Ehehin-
dernis) ine 1Ur übertragene Bedeutung hat ‚‚Familie“ ıIn der ‚‚Familıa Pontifi-
Cla  ‘« dem persönlichen Hofstaat des Papstes (im alten CIC och als ‚‚famıiıliares”
In 328, 1m nicht mehr erwähnt).

FamCons 18.21 zeigt wıederholt dieses Verständnis der Familie auf
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kirchlichen Raum und sogar in der Kanonistik s teht die Diskussion um das Wesen 
der Ehe (V ertrag und Sakrament, eheliche Gemeinschaft und ehelich e Liebe ... ) 
und um die Ehescheidung (Auflösung, Nichtigkeitsgründe, wiederverheiratete 
Geschiedene) im Vordergrund. Mit der Wahl der Familie als ganzer zum Thema 
der Bischofssynode wurde zweifellos ein notwendiger Akzent gesetzt. Es wird im 
folgenden zu untersuchen sein, ob inhaltlich die Rechtsverh ältnisse der Familie in 
der kirchlichen Rechtsordnung adäquat geregelt sind. Formal könnte man aber 
doch ein stärkeres Hervortreten der Familie als solcher wünschen . 

2. Wort und Begriff der Familie 

Dem Fehlen eines gesonderten Familienrechtes entspricht der relativ sparsame 
rechtliche Gebrauch des Wortes „ Familie". In der älteren Schicht des Kirchen­
rechtes kommt es im antiken Sinn einer Abhängigkeitsbeziehung (filii familias 
c. 1034, nc. 1024,3) oder der Wirtschaftseinheit (diligentia boni patris familias 
c. 1523, nc. 1235) vor - die Ubernahme der altertümlichen Genitivbildung is t da­
für typisch. Auch in der Bedeutung der Großfamilie und ihrer Geschlechterfolge 
ist „familia" im Zusammenhang mit dem Familienpatronat vorzufinden (c. 1470, 
§ 1, 4°; 1449; 1455,3°; vgl. nc. 1192, § 2), ein weiterer Sinn von „Familienangeh ö­
rigen" ist im Begräbnisrecht gemeint (c. 1218, § 3; 1229; vgl. nc. 755). 
Erst die neuen oder wenigstens neu gefaßten Bestimmungen des kommenden 
CIC verwenden „Familie" öfter in der heute üblichen Bedeutung, die primär die 
Kernfamilie der Eltern mit ihren Kindern im Auge hat. Es geht dabei meist um die 
Pastoral an der Familie (allgemein nc. 271; 1016; Predigtthema nc. 723; Pfarrer 
nc. 467; 468; Mischehe nc. 1082) und um die Aufgaben der Familie (allgemein 
nc. 271; Förderung von Klerikerberufen nc. 204; Leben von Mitgliedern der Sä­
ku1arinstitute innerhalb der Farn. nc. 640), aber auch um familiengerechte Ent­
lohnung (nc. 255, § 3; 276; vgl. nc. 1237). 
Im übrigen und viel häufiger spricht das Kirchenrecht von Eltern und Kindern, 
was zwar die Familie als Einheit zurücktreten läßt, aber durchaus sachgerecht ist, 
wo es um die jeweiligen Rechte und Pflichten geht. Obwohl die Grundsatzaus­
sage darüber (c. 1113, nc. 1090) im Eherecht steht, müssen damit auch De-facto­
Familien, die nicht auf einer gültigen Ehe beruhen, und unvollständige Familien 
gemeint sein. 
Ein größerer Familienkreis der Verwandtschaft und sogar der Hausgenossen ist 
im Wort „Familie" zwar nicht ausdrücklich eingeschlossen, es ist aber dafür of­
fen. Wo der Zusammenh ang es nahelegt, kann diese erweiterte Bedeutung ange­
nommen werden4 • Die Familienbeziehungen der Verwandtschaft und der 
Schwägerschaft werden, wo sie rechtlich eine Rolle spielen, als solch e genannt 
(c. 96; 97; nc. 106; 107, verschiedene Bestimmungen über Befangenheit und Un­
vereinbarkeit; Ehehindernisse). - Da die Adoption die Adoptivkinder mit den 
leiblich en Kindern nun auch kirchenrechtlich gleichstellen soll, wird dadurch 
eine Familie mit allen Rechtswirkungen begründet (nc. 108, bisher nur Ehehin­
dernis). - Eine nur übertragene Bedeutung hat „Familie" in der „Familia Pontifi­
cia", dem persönlichen Hofstaat des Papstes (im alten CIC noch als „familiares" 
in c. 328, im neuen nicht mehr erwähnt). 

4 FamCons 18.21 zeigt wiederholt dieses Verständnis der Familie auf. 
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Die innere Verfassung der Famılıiie
Im Hinblick auf den CI VO 917/18 konnte INan noch VO  - ‚‚doppelten
Hierarchie‘ sprechen ‚‚die gEINEINSAME Autorität der ern ber dieerun
die Hauptstellung des Vaters el Hierarchien bilden der Weise die rund-
lage der Familienverfassung, dafß die elterliche Autorität das allgemeine un die
Hauptstellung des Vaters das besondere Ordnungsprinzi der Familie sind‘>
Dieses patriarchalische amilienmodell gibt sicherlich das traditionelle IC
Rollenbild wieder ist aber auch bisherigen Kirchenrecht WEeMSEI verankert als
INan zunächst INe1lnNnen würde
a) Da{fs die au hinsic  ch ihres Standes dem Mann olg (C 1112 Wohnsitz

93 Ritus 98 ist als Reflex der bis VOTI kurzem auch weltlichen Bereich
üblichen Auffassung erklarlıc In der orge für die Kinder und deren recht-
erVertretung scheinen die Eltern ZEMEINSAM auf dies gilt nicht UTr

allgemeinen (C 89 1648) sondern auch besonders bei der religiösen Erziehung
un bei der Hinführung den Sakramenten, also eigentlich kirchlich religi-
sen Bereich (s 4b) Der zweimal verwendete USaTUuUC ‚‚patrıa potestas
(c 1223 i1st ein alter ermıinus technicus, der dem Kontext ach nichts
deres meın als die elterliche Gewalt (potestas parentum 39) Fın Vorrang des Va-
ters ezüglic des Standes der er besteht 1U eim Ritus (C 756 und
eım reC fast bedeutungslosen Heimatort (locus 9() 1)®
Der eue CC behält ZWaTl der Zulassung kirchlichen Amtern un Funktio-
Ne nicht 1Ur sakramental iturgischer Art sondern auch rchlichen Ge-
richtswesen (nc 275 077 1373 2)* eiNnNe BEWISSE Minderstellung der TauU bei
der Ehe un Familie aber sind die letzten Relikte Hauptstellung des Mannes
gefallen el Ehegatten sind hinsichtlich Wohnort und Rıtus vo  g gleichge-
stellt (nC 103 109 806) der Heimatort der er ISt der Wohnort der Eltern ZUT
eit der Geburt bei verschiedenem Wohnort der der Multter (nc 100) der Aus-
TUC ‚‚patrıa potestas“‘ wird vermieden (nc 977 1 egatten en
gleiche Rechte un! Pflichten ezüglic allem, Was ZULXI enelıchen Lebensgemein-
schaft gehört (nc

Das Verhältnis zwischen Eltern und Kındern wird wesentlichen auch refor-
mıuierten rchenrecht gleich behandelt WIeE bisher Es als ‚‚Hierarchie be-
zeichnen geben die Gesetzestexte Anhaltspunkte Gewiß 1ST ach VOT
VO  - der ‚elterlichen Gewalt“ die Rede (C 89 9/ diese edeute Fın-
schränkung der Rechtsausübung des Minderjährigen un!: ertretung
UrcCc die Eltern (C 164 uch aus der rfahrung weltlichen
Rechtsbereich 1St evident sehr 1eSs nicht Bevorrechtung der Eltern S5011

ern Schutz dererbedeutet Gerade den elangen aber, die dem Trchli-
chen Bereich eigentümlich sind hat die elterliche Gewalt ihre Grenzen, Öört 516

auf geistlichen und mMut geistlichen Dingen zusammenhängenden Ange-
legenheiten (c 1648 8 3 1430 S 3 vgl 745 S82 906 569 805
943) Oft werden Verpflichtungen der Eltern ausgesprochen, nirgends aber sol-
che derer gegenüber den Eltern, obwohl 1eSs für die Zeitspanne zwischen

Mörsdorf i Art. , ‚Ehe und Familie‘“ Staatsiex Aulfl., 2, 1012
Die Erwähnung des Vaters allein ı 1648, 3, cheint angesichts des 8 her 111e redaktionelle

meiınt.
UngenauiJ  gkeit i Anlehnung die Quellen (c 3l VI®, S11 Sachlich sind die Eltern g-

In 1140 ist , ‚VIrOS’‘offenkundig N1IC geschlechtsspezifisch für Kunstsachverständige gemeıint
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3. Die innere Verfassung der Familie 
Im Hinblick auf den CIC von 1917/18 konnte man noch von einer „ doppelten 
Hierarchie" sprechen: ,,die gemeinsame Autorität der Eltern über die Kinder und 
die Hauptstellung des Vaters. Beide Hierarchien bilden in der Weise die Grund­
lage der Familienverfassung, daß die elterliche Autorität das allgemeine und die 
Hauptstellung des Vaters das besondere Ordnungsprinzip der Familie sind"5• 

Dieses patriarchalische Familienmodell gibt sicherlich das traditionelle kirchliche 
Rollenbild wieder, ist aber auch im bisherigen Kirchenrecht weniger verankert als 
man zunächst meinen würde. 
a) Daß die Ehefrau hinsichtlich ihres Standes dem Mann folgt (c. 1112; Wohnsitz 
c. 93, Ritus c. 98, § 4), ist als Reflex der bis vor kurzem auch im weltlichen Bereich 
üblichen Auffassung erklärlich. In der Sorge für die Kinder und in deren recht­
licher Vertretung scheinen immer die Eltern gemeinsam auf; dies gilt nicht nur im 
allgemeinen (c. 89; 1648), sondern auch besonders bei der religiösen Erziehung 
und bei der Hinführung zu den Sakramenten, also im eigentlich kirchlich-religi­
ösen Bereich (s. u. 4b). Der zweimal verwendete Ausdruck „ patria potestas" 
(c. 89; 1223, § 2) ist ein alter terminus technicus, der dem Kontext nach nichts an­
deres meint als die elterliche Gewalt (potestas parentum c. 89). Ein Vorrang des Va­
ters bezüglich des Standes der Kinder besteht nur beim Ritus (c. 756, § 2) und 
beim rechtlich fast bedeutungslosen Heimatort (locus originis c. 90, § 1)6 • 

Der neue CIC behält zwar in der Zulassung zu kirchlichen Ämtern und Funktio­
nen nicht nur sakramental-liturgischer Art, sondern auch im kirchlichen Ge­
richtswesen (nc. 275; 977; 1373, § 2)7 eine gewisse Minderstellung der Frau bei, in 
der Ehe und Familie aber sind die letzten Relikte einer Hauptstellung des Mannes 
gefallen: Beide Ehegatten sind hinsichtlich Wohnort und Ritus völlig gleichge­
stellt (nc. 103; 109; 806), der Heimatort der Kinder ist der Wohnort der Eltern zur 
Zeit der Geburt, bei verschiedenem Wohnort der der Mutter (nc. 100), der Aus­
druck „patria potestas" wird vermieden (nc. 97, § 2). Beide Ehegatten haben 
gleiche Rechte und Pflichten bezüglich allem, was zur ehelichen Lebensgemein­
schaft gehört (nc. 1089). 
b) Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern wird im wesentlichen auch im refor­
mierten Kirchenrecht gleich behandelt wie bisher. Es als „ Hierarchie" zu be­
zeichnen, geben die Gesetzestexte wenig Anhaltspunkte. Gewiß ist nach wie vor 
von der „elterlichen Gewalt" die Rede (c. 89; nc. 97, § 2); diese bedeutet Ein­
schränkung in der Rechtsausübung des Minderjährigen und seine Vertretung 
durch die Eltern (c. 1648; nc. 1430). Auch aus der Erfahrung im weltlichen 
Rechtsbereich ist es evident, wie sehr dies nicht Bevorrechtung der Eltern, son­
dern Schutz der Kinder bedeutet. Gerade in den Belangen aber, die dem kirchli­
chen Bereich eigentümlich sind, hat die elterliche Gewalt ihre Grenzen, hört sie 
sogar auf: in geistlichen und mit geistlichen Dingen zusammenhängenden Ange­
legenheiten (c. 1648, § 3; nc. 1430, § 3; vgl. c. 542; 745, § 2; 906; nc. 569, 1; 805; 
943). Oft werden Verpflichtungen der Eltern ausgesprochen, nirgends aber sol­
che der Kinder gegenüber den Eltern, obwohl dies für die Zeitspanne zwischen 

5 K. Mörsdorf im Art. ,,Ehe und Familie", Staatslex. 6. Aufl., Bd. 2, 1012. 
6 Die Erwähnung des Vaters allein in c. 1648, § 3, scheint angesichts des§ 1 eher eine redaktionelle 

Ungenauigkeit in Anlehnung an die Quellen (c. 3, in VI0, 2, 1) zu sein. Sachlich s ind die Eltem ge­
meint. Vgl. nc. 1430, § 3. 

7 In nc. 1140 ist „viros" offenkundig nicht geschlechtsspezifisch für Kunstsachvers tändige gemeint. 
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Gesetzesunterwerfung (7 re, 12, 11) un Volhährigkeit (21 re, 88,
[ 18 a  re, 96, sinnvoll se1in könnte L11UT die Alumnen des Priester-

semıinars sollen ‚‚kın  cher  44 (im übertragenen Sinn) un demütiger le
ZUuU aps ErZOBEN werden (nc 216,
Es INa wünschenswert se1n, anstelle der zurücktretenden ‚‚Hierarchien“ ın der
Familie den Autbau un bereicherter Beziehungen treten lassen. och
wird ın der Situation des Wandels das ec sich besser mıiıt der gegenwärtigen
Zurüc  a  ng egnügen und die Neugestaltung der Pastoral überlassen®?.

Das erhältniıs der Famiulie ZUT Kirche
a) Grundsatzaussagen ber die tellung der amı In derE fehlen ın den
eigentlichen Gesetzestexten. Inhaltlich emerkenswert ist, da{fß der eUeE C IE: die
Famiulie als Aufgabe der Latien 1mM Ehestand schildert (nc 271), während er Ehe
und Familie ach wIı1e VOTI VO den erıkern als auptträgern der Kirchenorganı-
satıon ausklammert?. Der verheiratete Diakon erscheintel als Ausnahme VO
der ege (nc 250; 995, 1; 1040; vgl 191) uch sind, entgegen zeitweise aufge-
tauchten andersartigen een, eleute ach wI1e VOT VO den nstituta vıtae COIMN-
secratae (Orden 5 Säkularinstitute, 526) ausgeschlossen. Wıe der Fall
des Diakons mıiıt Familie zeigt, drückt die Einordnung der Familie iın die Lalen-
schaft keine wesentliche Ortsbestimmung Au  N

Die Familie ist innerhalb derCSubjekt der AsStora. oder allgemeıiner un
besser gesagt, Träger rchlichen Lebens un andelns , ZUrx Auferbauung des
Volkes Gottes’“ (nc 2/1) Den Eltern kommt die schwere Pflicht un das primäre
ec für die physische un! sozlale, für die kulturelle, sittliche un relig1öse
Erziehung ihrer er SOISEeN (nc /48; Die Erziehung soll eine ganzZ-
el  che Formung der mMenscCcC  chen Persönlichkeit se1ın (nc 750) un umfafßt
auch und besonders die Hinführung Wort un Sakrament derTE Die ‚‚ka-
Olısche Erziehung” ist ın diesem vollen, der Te der IC orilenterten
und auf das entfaltete christliche en hingeordneten 1Inn sehen (vgl.

749, Vor en anderen en die Eltern die katechetische Aufgabe, ihre
erUrc Wort und eispie1 Glauben und 1 christlichenen formen
(nc /29, Sie sind verpflichtet, für die au{fe ihrerer ın den ersten Wo-
chen ach der Geburt SUTISECIL, VO Pfarrer dieses Sakrament möglichst bald
erbitten un sich darauf vorbereiten lassen (nc 821 S1€e mMussen für den
rechtzeitigen Empfang der Firmung un: die Vorbereitung darauf (nc
ebenso für die frühzeitige und sablı vorbereitete Erstkommunion (nc 8366, un
für die Bußerziehung (nc 1203 1mM Kapitel ber die Bußtage!) orge age
Obwohl 1er überall die Eltern als Normadressaten aufscheinen un ihnen für
ihre ıchfien ärkung un! eiligung aQus dem Ehesakrament wird
(nc ist CS doch der aCcC. ach und aus Parallelstellen klar, da{fs CS gemäfß
dem I1 Vatikanum aCcC deramı als olcher un: HANZEI ist, die Kinder A411Z

leiten, da{fs S1e Gott erkennen und verehren und den Nächsten lıeben, S1e 1n das
olk Gottes einzuführen und überhaupt eine Heimstätte der Frömmigkeıt
sein!9. Der ‚‚Familie“ obliegt 1n besonderer Weise cdie Förderung der Priesterbe-

Vgl FamCons 15-26
FamCons 47.56.

O: vgl FamCons

3371

.: 

Gesetzesunterwerfung (7 Jahre, c. 12, nc. 11) und Volljährigkeit (21 Jahre, c. 88, 
§ 1; 18 Jahre, nc. 96, § 1) sinnvoll sein könnte - nur die Alumnen des Priester­
seminars sollen zu „ kindlicher" (im übertragenen Sinn) und demütiger Lieb e 
zum Papst erzogen werden (nc. 216, § 2). 
Es mag wünschenswert sein, anstelle der zurücktretenden „ Hierarchien" in der 
Familie den Aufbau neuer und bereicherter Beziehungen tre ten zu lassen. Doch 
wird in der Situation des Wandels das Recht sich besser mit der gegenwärtigen 
Zurückhaltung begnügen und die Neugestaltung der Pastoral überlassen8 • 

4. Das Verhältnis der Familie zur Kirche 

a) Grundsatzaussagen über die Stellung der Familie in der Kirche fehlen in den 
eigentlichen Gesetzestexten. Inhaltlich bemerkenswert ist, daß der neue CIC die 
Familie als Aufgabe der Laien im Ehestand schildert (nc. 271), während er Ehe 
und Familie nach wie vor von den Klerikern als Hauptträgern der Kirchenorgani­
sation ausklammert9 • Der verheiratete Diakon erscheint dabei als Ausnahme von 
der Regel (nc. 250; 995, 1; 1040; vgl. 191). Auch sind, entgegen zeitweise aufge­
tauchten andersartigen Ideen, Eheleute nach wie vor von den Instituta vitae con­
secratae (Orden i. w. S. , Säkularinstitute, nc. 526) ausgeschlossen. Wie der Fall 
des Diakons mit Familie zeigt, drückt die Einordnung der Familie in die Laien­
schaft keine wesentliche Ortsbestimmung aus. 
b) Die Familie is t innerhalb der Kirche Subjekt der Pastoral oder allgemeiner und 
besser gesagt, Träger kirchlichen Lebens und Handelns „zur Auferbauung des 
Volkes Gottes" (nc. 271). Den Eltern kommt die schwere Pflicht und das primäre 
Recht zu, für die physische und soziale, für die kulturelle, sittliche und religiöse 
Erziehung ihrer Kinder zu sorgen (nc. 748; 1090). Die Erziehung soll eine ganz­
heitliche Formung der menschlichen Persönlichkeit sein (nc. 750) und umfaßt 
auch und besonders die Hinführung zu Wort und Sakrament der Kirche. Die „ ka­
tholische Erziehung" ist in diesem vollen, an der Lehre der Kirche orientierten 
und auf das entfaltete christliche Leben hingeordneten Sinn zu sehen (vgl. 
nc. 749, § 1). Vor allen anderen haben die Eltern die ka techetische Aufgabe, ihre 
Kinder durch Wort und Beispiel im Glauben und im christlich en Leben zu formen 
(nc. 729, § 2) . Sie sind verpflichtet, für die Taufe ihrer Kinder in den ersten Wo­
chen nach der Geburt zu sorgen , vom Pfarrer dieses Sakrament möglichst bald zu 
erbitten und sich darauf vorbereiten zu lassen (nc. 821 f); sie müssen für den 
rechtzeitigen Empfang der Firmung und die Vorbereitung darauf (nc. 844), 
ebenso für die frühzeitige und gut vorbereitete Ers tkommunion (nc. 866, § 3) und 
für die Bußerziehung (nc. 1203 - im Kapitel über die Bußtage!) Sorge tragen. 
Obwohl hier überall die Eltern als Normadressaten aufscheinen und ihnen für 
ihre Pflichten Stärkung und Heiligung aus dem Ehesakrament zugesagt wird 
(nc. 1088), ist es doch der Sache nach und aus Parallelstellen klar, daß es gemäß 
dem II. Vatikanum Sache der Familie als solcher und ganzer is t, die Kinder anzu­
leiten, daß sie Gott erkennen und verehren und den Nächsten lieben, sie in das 
Volk Gottes einzuführen und überhaupt eine Heimstätte der Frömmigkeit zu 
sein 10 . - Der „ Familie" obliegt in besonderer Weise die Förderung der Priesterbe-

8 Vgl. FamCons 18-26. 
9 Vgl. FamCons 47.56. 

10 GE 3; vgl. FamCons 49--63. 

331 



rufe (nc 2 Verantwortung für den Empfang der rankensalbunge
die ‚‚Angehörigen” (propinqui /395); ein welıterer KreIls, der aber sicherlich
auch und VOT em die amı einschließt In der Vorbereitung auf das esa-
krament hat die Familie sicher eine bedeutsame inne, ihre Aufgabe ist ja
‚„‚die Heranbildung VOoO liebesfähigen Menschen, die ihrer 1e Ausdruck geben
können 1ın zwischenmenschlichen Beziehungen““**, iıne ausdrückliche Erwäh-
HNUNg dieser e auch 1mM CC (wenn INa  - VO der eingeschränkten
Einflufßnahme der Eltern auf die Eheschlieisung MinderJjähriger bsieht, 1024,

E Das religiöse amilienleben!? findet insofern Berücksichtigung, als das
Wachsen heiliger Lebensführung und insbesondere das ın der Familie
Ziel der rchlichen Seelsorge ist (nc 467, Z
Vereinigungen VO Familien für die Familien mMusSsen Je ach ihren eigenen Be-
sonderheiten anerkannt werden!®. Oft wird eine Einordnung ın das erneuerte
kirchliche Vereinsrecht mit juridischer Anerkennung möglich Se1IN.
Vergleicht INan die Bestimmungen des revidierten C IC mıit dem alten eCc ist
bei weitgehender Übereinstimmung eine eUuUe Akzentsetzung iın ichtung auf
größere ekklesiale Veran  ortlichkeit der Familie P sehen (vgl. besonders die
erwähnten 11C|  M ZEL: /29, Z 1203; 1016,
C) Die amı ist auch Obje der AStTOral, TEULNC ein selbst aktıves. Den Hirten
der Kirche obliegt Urc geeignete Gesetze un Urc ihr pastorales Handeln
Ehegatten un Familien schützen und ihnen helfen (nc 271) Der Ortsordi-
nNarıus soll sich bei der Ordnung dieser pastoralen aßnahmen VON erfahrenen
ännern und Frauen beraten lassen (nc Was eine Mitarbeit der Familien ıIn
der Planung der amilienpastoral bedeutet. Die priesterlichen Seelsorger mMusSsen
sich arum bemühen, dafß ihre kirchliche Gemeinschaft den Gläubigen hilft, den
estan ın christlichem Geist wahren un vervollkommnen. Darum sol-
len S1Ee Urc Predigt (nc /23) un Katechese, auch mit Hıiılfe der Massenmedien,
er, Jugendliche und Erwachsene ber die Bedeutung der Ehe un die Pflich-
ten der (satten un Eltern unterweisen SOWI1E eine entsprechende Ehevorberei-
(ung, aber auch ehebegleitende Pastoral bieten (nc In besonderer Weise
sind dem Pfarrer die Familien anvertraut (nc 468, Ihm kommt die Taufvor-
bereitung der Eltern (nc 8  r mıit ihm wirken S1e iın der Vorbereitung ihrer
er auf Firmung un Erstkommunion SOWI1e ın der Bußerziehung
(nc 844 366; Jle diese Bestimmungen sind, wenıgstens ihrer ausdrück-
en Formulierung nach, NEU; daraus erklärt sich auch die oft [1UT rahmenhafte
Kürze. Der Ausbau 1MmM Partikularrec wird und Mu sich auf das spatere allge-
meiline ec der Familienpastora auswirken.

In der Erziehung wird I1la  — VOoO einer Koordinierung UonNn Familıe und Kırche 5SP
chen mMmusSsen Die Eltern en eın primäres ec auf Erziehung ihrer er
(nc der TC steht iın esonderer Weise das ec auf Erziehung
(nc 749, Die Schule hingegen ist eın ittel, das den Eltern bei ihrer Frzie-
hungsaufgabe eistet (nc /51, ESs scheint nicht, da{fßs diese Natur der
Schule geänder wird, wWwWenn die TC VO  —; ihrem eCcC Schulen gründen
un leiten (nc 7/55,; eDbrauc macht

11 Botschaft 12; vgl FamCons
Botschaft I FamCons 55—6;
Botschaft 14; FamCons
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rufe (nc. 204, § 1). Verantwortung für den Empfang der Krankensalbung tragen 
die „Angehörigen" (propinqui nc. 755), ein weiterer Kreis, der aber sicherlich 
auch und vor allem die Familie einschließt. -In der Vorbereitung auf das Ehesa­
krament hat die Familie sicher eine bedeutsame Rolle inne, ihre Aufgabe ist ja 
„ die Heranbildung von liebesfähigen Menschen, die ihrer Liebe Ausdruck geben 
können in zwischenmenschlichen Beziehungen"11 . Eine ausdrückliche Erwäh­
nung dieser Rolle fehlt, auch im neuen CIC (wenn man von der eingeschränkten 
Einflußnahme der Eltern auf die Eheschließung Minderjähriger absieht, nc. 1024, 
§ 1, 6). Das religiöse Familienleben12 findet insofern Berücksichtigung, als das 
Wachsen an heiliger Lebensführung und insbesondere das Gebet in der Familie 
Ziel der kirchlichen Seelsorge ist (nc. 467, § 2; 1016). 
Vereinigungen von Familien für die Familien müssen je nach ihren eigenen Be­
sonderheiten anerkannt werden13. Oft wird eine Einordnung in das erneuerte 
kirchliche Vereinsrecht mit juridischer Anerkennung möglich sein. 
Vergleicht man die Bestimmungen des revidierten CIC mit dem alten Recht, so ist 
bei weitgehender übereinstimmung eine neue Akzentsetzung in Richtung auf 
größere ekklesiale Verantwortlichkeit der Familie zu sehen (vgl. besonders die 
erwähnten ncc. 271; 729, § 2; 1203; 1016, 4). 
c) Die Familie ist auch„ Objekt" der Pastoral, freilich ein selbst aktives. - Den Hirten 
der Kirche obliegt es, durch geeignete Gesetze und durch ihr pastorales Handeln 
Ehegatten und Familien zu schützen und ihnen zu helfen (nc. 271). Der Ortsordi­
narius soll sich bei der Ordnung dieser pastoralen Maßnahmen von erfahrenen 
Männern und Frauen beraten lassen (nc. 1017), was eine Mitarbeit der Familien in 
der Planung der Familienpastoral bedeutet. Die priesterlichen Seelsorger müssen 
sich darum bemühen, daß ihre kirchliche Gemeinschaft den Gläubigen hilft, den 
Ehestand in christlichem Geist zu wahren und zu vervollkommnen. Darum sol­
len sie durch Predigt (nc. 723) und Katechese, auch mit Hilfe der Massenmedien, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene über die Bedeutung der Ehe und die Pflich­
ten der Gatten und Eltern unterweisen sowie eine entsprechende Ehevorberei­
tung, aber auch ehebegleitende Pastoral bieten (nc. 1016). In besonderer Weise 
sind dem Pfarrer die Familien anvertraut (nc. 468, § 1). Ihm kommt die Taufvor­
bereitung der Eltern zu (nc. 804, 2), mit ihm wirken sie in der Vorbereitung ihrer 
Kinder auf Firmung und Erstkommunion sowie in der Bußerziehung zusammen 
(nc. 844; 866; 1203). -Alle diese Bestimmungen sind, wenigstens ihrer ausdrück­
lichen Formulierung nach, neu; daraus erklärt sich auch die oft nur rahmenhafte 
Kürze. Der Ausbau im Partikularrecht wird und muß sich auf das spätere allge­
meine Recht der Familienpastoral auswirken. 
d} In der Erziehung wird man von einer Koordinierung von Familie und Kirche spre­
chen müssen. Die Eltern haben ein primäres Recht auf Erziehung ihrer Kinder 
(nc. 1088), der Kirche steht in besonderer Weise das Recht auf Erziehung zu 
(nc. 749, § 1). Die Schule hingegen ist ein Mittel, das den Eltern bei ihrer Erzie­
hungsaufgabe Hilfe leistet (nc. 751, § 1). Es scheint nicht, daß diese Natur der 
Schule geändert wird, wenn die Kirche von ihrem Recht, Schulen zu gründen 
und zu leiten (nc. 755, § 1), Gebrauch macht. 

11 Botschaft 12; vgl. FamCons 66. 
12 Botschaft 13; FamCons 55--62. 
13 Botschaft 14; FamCons 72. 
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Familienpastoral, insbesondere Familienkatechese, VO  — den Familien selbst und
VO der TC getragen, Erziehung Urc Familie und Schule, SOWI1e die 1m
Buch {11 ber die kirchliche Verkündigungsaufgabe kaum erwähnte Erwachse-
nenbildung!* erganzen und durc  ringen einander un bedürtften eines auch
rec besser abgestimmten Gesamtkonzeptes.
e) Der der amilie, der ZUuU Aufgabenkreis der kirchlichen Hirten zählt
(nc 271), wirkt sich ın der Rechtsgunst der Ehe aus, deren Gültigkeit festzu-
halten ist (C 1014-; iıne zurückhaltende Handhabung der enichtig-
keitserklärungen Urc die kiırc  ıchen Gerich te dient sicherlich auch dem Schutz
der Ehe und amılie, annn aber nicht als zentrale Mafßnahme angesehen werden.
uch die €e, die nıcht auf einer gültigen Ehe beruht, genießt eine gewlsse

Schutzwürdigkeit (s 6b) Neu ist die Forderung, dafs der ICrbeitge-
ber den Laien 1mM kirchlichen Dienst nd den verheirateten Diakonen einen fami-
lengerechten Lohn zahlen nufs (nc 255 8 3 276) Darüber hinaus sollte eın
Schutz des Zusammenlebens In der Famulie ftormuliert werden. Gewifs lassen die Er-
fordernisse des pastoralen Dienstes und as mıit ec erwartete persönliche En-

keine SCHNAUE Abgrenzung der Arbeitszeit doch mu{f( den Familien-
vatern und -mMuttern 1m kirchlichen Dienst Zeeit un: Tra für das Familien-
en verbleiben

Famiılie und Gesellschaft
Die TC SEetz sich für den Schutz un die Förderung der Familie UrC die
weGesellschaft einL In ihrem ec tut S1€e 1es deutlichsten 1n der Ma-
terle der Erziehung und besonders der Schule, die seit langem Gegenstand der
Auseinandersetzungen und Vereinbarungen zwischen Kirche un Staat bildet
Im C IE: wird das ec der Eltern auf Förderung UrC die bürgerliche (3&
sellschaft bei der katholischen Erziehung Te ausgesagt (nc /48, S 2) Die
Christgläubigen sollen sich staatliıche Anerkennung des Rechtes auf freie
Schulwahl und auch Subventionierung SOWI1E Gesetze, die die religiöse
un sittliche Erziehung sichern, bemühen (752; /  / 1 alten CC keine arallel-
bestimmungen). Abgesehen VO  - dieser aterie wird die ellung der Familie ın
der weltlichen Gesellschaft höchstens einschlufßweise berührt Die Pflicht der
Lalen, die Ze1  che Ordnung 1Im (jeiste des Evangeliums M gestalten (270, Z),
erstreckt sich ohl auch auf die Rechte der Familie; das Festhalten der Kirche
ihrer Kompetenz ber die Ehen der Getauften gegenüber dem Staat (c 1013;

ent sicherlich auch der Abwehr VO  —; llegitimen Eingriffen des Staates
1n die Famile; £e1 wird 1M CIE* die staatliche Rechtsordnung ELWa Star-
ker berücksichtigt (nc 1015, 1 1024, Z 1 108) kın allgemeines und grund-
sätzliches Eintreten für die Werte der Famiıilie etwa 1mM Sinne der geplanten
‚‚Charta der amilienrechte‘/16 sollte nicht ur Gegenstand der Verkündigung
bleiben, sondern auch 1n einem sich anbietenden Rahmen rechtlichen Nieder-
schlag en

kinzige ausdrückliche Bezugnahme auf die kerwachsenenbildung 73L 3, ohl ber ausführ-

AAS 1972,
iche Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Katechese 1m Directorium cate: gen VO: 197/2,

15 94;
FamCons
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Familienpastoral, insbesondere Familienkatechese, von den Familien selbst und 
von der Kirche getragen, Erziehung durch Familie und Schule, sowie die im 
Buch III über die kirchliche Verkündigungsaufgabe kaum erwähnte Erwachse­
nenbildung14 ergänzen und durchdringen einander und bedürften eines auch 
rechtlich besser abgestimmten Gesamtkonzeptes. 
e) Der Schutz der Familie, der zum Aufgabenkreis der kirchlichen Hirten zählt 
(nc. 271), wirkt sich in der Rechtsgunst der Ehe aus, an deren Gültigkeit festzu­
halten ist (c. 1014; nc. 1013). Eine zurückhaltende Handhabung der Ehenichtig­
keitserklärungen durch die kirchlich en Gerichte dient sich erlich auch dem Schutz 
der Ehe und Familie, kann aber nicht als zentrale Maßnahme angesehen werden. 
-Auch die Familie, die nicht auf einer gültigen Ehe beruht, genießt eine gewisse 
Schutzwürdigkeit (s . u. 6b). Neu is t die Forderung, 9aß der kirchliche Arbeitge­
ber den Laien im kirchlichen Dienst und den verheirateten Diakonen einen fami­
liengerechten Lohn zahlen muß (nc. 255, § 3; 276). - Darüber hinaus sollte ein 
Schutz des Zusammenlebens in der Familie formuliert werden. Gewiß lassen die Er­
fordernisse des pastoralen Dienstes und das mit Recht erwartete persönliche En­
gagemen t keine genaue Abgrenzung der Arbeitszeit zu, doch muß den Familien­
vätern und -rnüttern im kirchlichen Dienst genug Zeit und Kraft für das Familien­
leben verbleiben. 

5. Familie und Gesellschaft 

Die Kirch e setzt sich für den Schutz und die Förderung der Familie durch die 
weltliche Gesellschaft ein 15• In ihrem Recht tut sie dies am deutlichsten in der Ma­
terie der Erziehung und besonders der Schule, die seit langem Gegenstand der 
Auseinandersetzungen und Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat bildet. 
Im neuen CIC wird das Recht der Eltern auf Förderung durch die bürgerliche Ge­
sellschaft bei der katholischen Erziehung direkt ausgesagt (nc. 748, § 2). Die 
Christgläubigen sollen sich um staa tliche Anerkennung des Rechtes auf freie 
Schulwahl und auch um Subventionierung sowie um Gesetze, die die religiöse 
und sittliche Erziehung sichern, bemühen (752; 754; im alten CIC keine Parallel­
bestimmungen). Abgesehen von dieser Materie wird die Stellung der Familie in 
der weltlichen Gesellschaft höchstens einschlußweise berührt: Die Pflicht der 
Laien, die zeitliche Ordnung im Geiste des Evangeliums zu gestalten (270, § 2), 
erstreckt sich wohl auch auf die Rechte der Familie; das Festhalten der Kirche an 
ihrer Kompetenz über die Ehen der Getauften gegenüber dem Staat (c. 1013; 
nc. 1012) dient sicherlich auch der Abwehr von illegitimen Eingriffen des Staates 
in die Familie; dabei wird im neuen CIC die staatliche Rechtsordnung etwas stär­
ker berü cksichtigt (nc. 1015, § l; 1024, 2; 1644; 108). Ein allgem eines und grund­
sätzliches Eintreten für die Werte der Familie etwa im Sinne der geplanten 
„Charta der Familienrechte"16 sollte nicht nur Gegenstand der Verkündigung 
bleiben, sondern auch in einem sich anbietenden Rahmen rechtlichen Nieder­
schlag finden. 

14 Einzige ausdrückliche Bezugnahme auf die Erwachsenenbildung nc. 732, 5, wohl aber ausführ­
liche Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Katechese im Directorium catech. gen . von 1972, 
AAS 1972, 153ff. 

15 GS 52; GE 3. 
16 FamCons 46. 
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Die unheile Famiıuılie
Die Bischofssynode Za Zu Heilsdienst der Kirche für die amı den ‚,Bel-
stand für kinderlose eleute, für Familien mıiıt LIUT einem Elternteil, für verlas-
SeNe Mütter, für Verwitwete, für getrennte un geschiedene eleute un insbe-
sondere für Familien, die unter Bürden leiden wıe Armut, emotionale 5Spannun-
SCH, physische un psychische Behinderung, Drogen- un Alkoholsüchtigkeit
un Schwierigkeiten, die mit Wanderungen verschiedener Art un anderen Ur-
sachen zusammenhängen, die die Familienstabilität ın rage stellen‘/17, HUr
VO Staat, sondern auch VO  — sich selber wird die T verlangen mMusSsen
Uurc umsichtige Gesetzgebung und andere Mafisnahmen soll auch für diejen1-
gen orge und entsprechende Hilfe gegeben werden, die das Gut der
amı leider entbehren müssen 18
a) Die unvollständige Famuilıe entbenr eines Elementes, das dieamı konsttulert,
also eines Gatten oder der er, daf 1eSs als angel un elastung eEI-
scheint (hierunter fällt also cht die Ehe alter Leute, die natürlicherweise
und gewollt eine Partnerschaft ohne er ist)
Die kınderlose Ehe wird des Fehlens der gewünschten Nachkommenschaft
VO den Eheleuten als eidvoll empfunden. Der rechtliche Status dieser unvoll-
ständigen amı ist Urc die Ehe gesichert, ZUT Bewältigung der seelischen
Situation mu{fs die TC pastorale leisten, die ın den rechtlich gegebenen
un auszubauenden KRahmen der Ehe- un Familienpastora gehört. Fın Ausweg
wird eın wenig dadurch geebnet, da{fs die Adoption auch kirchenrechtlich An-
erkennung findet (nc 108) uch eine orößere Öffnung der KRätestände, insbe-
sondere der Säkularinstitute, für solche epaare, müßte 1Ns Auge gefaßt WEelI-
den
Familıen, In denen der Ehepartner fehlt, gehen aus einer (gültigen) Ehe hervor, aber
Urc den Tod eINes Gatten der UTrTC Aufhebung der Lebensgemeinschaft
etwa Urc zivile Scheidung bleibt e1in Ehepartner mıit den ndern allein We-
SCmIl der Ehe, aus der diese unvollständigeamı hervorgegangen ist, dauern die
amihären Bindungen mıit der ucC eines Gatten fort, die Verpflichtungen blei-
ben ufrecht, SOwelılt S1€E bel diesem Status möglıch sind. Für die Witwenschaft
scheint dies immer selbstverständlich SCWESEN se1N, das Kirchenrecht trifft
hierfür keine besonderen Kegelungen. (Der alte ( sagt NUrT, da{fß keusche Wiıt-
wenschaft ehrenvoller sSe1 als die Wiederverehelichung, ine Aussage
ber die Pflichten VO Stiefvätern un Stiefmüttern ware angebracht. Bel der
kirchlichen ufhebung der ehnelıchen Lebensgemeinschaft oder bei der uflö-
SUuNng der Ehe (es kommen fast ur nichtsakramentale FEhen ın Frage) A1bt bisher
1Ur eine egelung der Kindererziehung ( 1m AIlg aber werden
cht L11UT die natürlichen Verpflichtungen aus der früheren Verbindung n_
ber den ndern, sondern auch gegenüber dem Partner urglert (nc 1024, g
1102, Der unschuldige Teil soll des ohles der Familie en auch bei
Ehebruch die Lebensgemeinschaft aufrechterhalten (nc 1106, oder wıleder-
herstellen (nc sich auch die chter bemühen sollen (nc 1106, S
1648) Die Integrität der Familulie auch untier widrigen Umständen findet eine
gröfßere ejahung.
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6. Die unheile Familie 

Die Bischofssynode zählt zum Heilsdienst der Kirche für die Familie den „Bei­
stand für kinderlose Eheleute, für Familien mit nur einem Elternteil, für verlas­
sene Mütter, für Verwitwete, für getrennte und geschiedene Eheleute und insbe­
sondere für Familien, die unter Bürden leiden wie Armut, emotionale Spannun­
gen, physische und psychische Behinderung, Drogen- und Alkoholsüchtigkeit 
und Schwierigkeiten, die mit Wanderungen verschiedener Art und anderen Ur­
sachen zusammenhängen, die die Familienstabilität in Frage stellen" 17• Nicht nur 
vom Staat, sondern auch von sich selber wird die Kirche verlangen müssen: 
,,Durch umsichtige Gesetzgebung und andere Maßnahmen soll auch für diejeni­
gen Sorge getragen und entsprechende Hilfe gegeben werden, die das Gut der 
Familie leider entbehren müssen18." 

a) Die unvollständige Familie entbehrt eines Elementes, das die Familie konstituiert, 
also eines Gatten oder der Kinder, so, daß dies als Mangel und Belastung er­
scheint (hierunter fällt also z. B. nicht die Ehe alter Leute, die natürlicherweise 
und gewollt eine Partnerschaft ohne Kinder ist). 
Die kinderlose Ehe wird wegen des Fehlens der gewünschten Nachkommenschaft 
von den Eheleuten als leidvoll empfunden. Der rechtliche Status dieser unvoll­
ständigen Familie ist durch die Ehe gesichert, zur Bewältigung der seelischen 
Situation muß die Kirche pastorale Hilfe leisten, die in den rechtlich gegebenen 
und auszubauenden Rahmen der Ehe- und Familienpastoral gehört. Ein Ausweg 
wird ein wenig dadurch geebnet, daß die Adoption auch kirchenrechtlich An­
erkennung findet (nc. 108). Auch eine größere Offnung der Rätestände, insbe­
sondere der Säkularinstitute, für solche Ehepaare, müßte ins Auge gefaßt wer­
den. 
Familien, in denen der Ehepartner fehlt, gehen aus einer (gültigen) Ehe hervor, aber 
durch den Tod eines Gatten oder durch Aufhebung der Lebensgemeinschaft -
etwa durch zivile Scheidung- bleibt ein Ehepartner mit den Kindern allein. We­
gen der Ehe, aus der diese unvollständige Familie hervorgegangen ist, dauern die 
familiären Bindungen mit der Lücke eines Gatten fort, die Verpflichtungen blei­
ben aufrecht, soweit sie bei diesem Status möglich sind. Für die Witwenschaft 
scheint dies immer selbstverständlich gewesen zu sein, das Kirchenrecht trifft 
hierfür keine besonderen Regelungen. (Der alte CIC sagt nur, daß keusche Wit­
wenschaft ehrenvoller sei als die Wiederverehelichung, c. 1142). Eine Aussage 
über die Pflichten von Stiefvätern und Stiefmüttern wäre angebracht. - Bei der 
kirchlichen Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft oder bei der Auflö­
sung der Ehe (es kommen fast nur nichtsakramentale Ehen in Frage) gibt es bisher 
nur eine Regelung der Kindererziehung (c. 1132), im neuen CIC aber werden 
nicht nur die natürlichen Verpflichtungen aus der früheren Verbindung gegen­
über den Kindern, sondern auch gegenüber dem Partner urgiert (nc. 1024, 3; 
1102, § 4). Der unschuldige Teil soll um des Wohles der Familie willen auch bei 
Ehebruch die Lebensgemeinschaft aufrechterhalten (nc. 1106, § 1) oder wieder­
herstellen (nc. 1109), worum sich auch die Richter bemühen sollen (nc. 1106, § 3; 
1648). Die Integrität der Familie auch unter widrigen Umständen findet so eine 
größere Bejahung. 

17 Botschaft 17. 
18 GS 52. 
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Uneheliche Mütter (manchmal auch Väter) mussen oft allein ohne eheähnliche Le-
bensgemeinschaft mıit dem anderen Elternteil für ihre er SOTgEeN. on die
natürliche Elternschaft zieht die Sorgepflicht ach sich, die ın christlichen Eltern
auch die christliche Erziehung umfassen mMu ergelten die Verpflichtungen,
die der CIC den Eltern auferlegt, sich auch für die außerehelichen Eltern, auch
für den Vater1!?. Die orderung, jede Diskriminierung des unehelichen es
und möglichst auch selner Eltern) vermeiden*®, mu{fßs miıt der grundsätzlichen
ertung der Ehe als eINZIS legitimen eges der Kinderzeugung ın inklang B“
bracht werden?!. Der eUuUe (: hat die Einschränkungen der Zulassung VO
nehelichen den eihen un gewlssen Amtern fallengelassen (die 232.

Z } 331, L 1 5!  / 9 1 1336, en keine Entsprechung me.  T
De-facto-Familien. Es Xibt eıne große, wahrscheinlich wachsende Zahl VO

vollständigen Familien, die nıcht auf eine gültige Ehe gegründe sind. Vielen Paa-
IenN mıit Kindern ist recC unmöglıch, eINe 1TC gültige Ehe einzugehen;
VOT em sind 1es die wiederverheirateten Geschiedenen, die der astora un
auch der 5Synode eın schier unlösbares Problem bieten. ber auch manche Prie-
ster, deren Laisierung Je ach Dispenspraxis übermäßfig lange auf sich warten
läßt, mussen sich 1ın der Situation einer faktischen Familie befinden 1C eine
rechtliche, ohl aber iın verschiedenem Ta eine ‚‚sozlale““ Unmöglichkeit be-
steht ın Hindernissen aus Erziehung und Umwelt, die Partner VO einer rch-
en Eheschliefßung en Glaubenslos Aufgewachsene oder Gewordene,
die och die TC Eheschließungsform gebunden sind (c denken
selbstverständlich nicht eine kirchliche Trauung un begnügen sich mıit der 71-
vilen. In Ländern der Dritten Welt iıst der Einfluf der S_ der Stammessitten

oTOß oder die kirchliche Seelsorge ach aum un!: Mentalität weiıt entfernt,
da{fs eine kirchliche Eheschließung oft nicht angestrebt wird Bis ZUu nachkonzi-
liaren ıschehenre hinderte auch die Forderung der katholischen Irauung
un Kindererziehung (c 1061; 1063) viele Paare verschiedener Konfession e1-
1ieTr katholischen Trauung. In den etzten Jahren hat die Zahl der ‚‚Ehen hne
Heirat“ ZUSCHNOMUNEN, aus denen mitunter auch eine amıl hervorgeht.
In den meilsten er dieser wird INa  - einen illen dauernder un AaUS-
schlie  er Gemeinschaft un: ZUT Nachkommenschaft annehmen können, also
einen Naturhc hinreichenden Ehewillen, wenn ©1 auch nicht immer als olcher
bewußt formuliert wird Auft einem erklärten, aber bei einem Partner unvoll-
ständigen ewiıllen beruhen kirchlich geschlossene, aber Konsensman-
gels ungültige Ehen als Fundament einer faktischen amı
In der Haltung der katholischen IC den faktischen Familien trıtt neben
dem traditionellen favor matrımonıiuı (Rechtsgunst der Ehe) bereits deutlich auch
eın ‚‚favor familiae””, eine Kechtsgunst der Familie Normalerweise und der
türliichen und rchlichen Tendenz ach tallen Familie und Ehe Z  INEN,
arum müßfßlßte das Kirchenrecht diese Einheit Öördern Es tut dies Urec. Bevorzu-
SUuNng der gültigen Ehe, doch bleibt die Schere zwischen aktisch gelebten amı-
lien und 1IrC gültigen Ehen als ihrer se1in sollenden Basıis gTrOß, Zu grofß Die
Schuld daran annn INan nicht L11IUT den Familien der den Verhältnissen geben,

Vgl Herrmann, Unehelichenrecht (Kan Stu  O Texte 26), Amsterdam 1971, 165 f; Communıt-
catıones 1973,

21 Herrmann 27% 203  —.

335

Uneheliche Mütter (manchmal auch Väter) müssen oft allein ohne eheähnliche Le­
bensgemeinschaft mit dem anderen Elternteil für ihre Kinder sorgen. Schon die 
natürliche Elternschaft zieht die Sorgepflicht nach sich, die in christlichen Eltern 
auch die christliche Erziehung umfassen muß. Daher gelten die Verpflichtungen, 
die der CIC den Eltern auferlegt, an sich auch für die außerehelichen Eltern, auch 
für den Vater1 9 . Die Forderung, jede Diskriminierung des unehelichen Kindes 
(und möglich st auch seiner Eltern) zu vermeiden 2°, muß mit der grundsätzlichen 
Wertung der Ehe als einzig legitimen Weges der Kinderzeugung in Einklang ge­
bracht werden2 1. Der neue CIC hat die Einschränkungen der Zulassung von 
Unehelichen zu den Weihen und zu gewissen Ämtern fallengelassen (die cc. 232, 
§ 2, n. 1; 331, § 1, n. 1; 504; 984, n . l; 1336, § 1 finden keine Entsprechung mehr). 
b) De-facto-Familien. Es gibt eine große, wahrscheinlich sogar wachsende Zahl von 
vollständigen Familien, die nicht auf eine gültige Ehe gegründet sind. Vielen Paa­
ren mit Kindern ist es rechtlich unmöglich, eine kirchlich gültige Ehe einzugehen; 
vor allem sind dies die wiederverheirateten Geschiedenen, die der Pastoral und 
auch der Synode ein schier unlösbares Problem bieten. Aber auch manche Prie­
ster, deren Laisierung je nach Dispenspraxis übermäßig lange auf sich warten 
läßt, müssen sich in der Situation einer faktischen Familie befinden. Nicht eine 
rechtliche, wohl aber in verschiedenem Grade eine „soziale" Unmöglichkeit be­
steht in Hindernissen aus Erziehung und Umwelt, die Partner von einer kirch­
lichen Eheschließung abhalten: Glaubenslos Aufgewachsene oder Gewordene, 
die noch an die kirchliche Eheschließungsform gebunden sind (c. 1099), denken 
selbstverständlich nicht an eine kirchliche Trauung und begnügen sich mit der zi­
vilen. In Ländern der Dritten Welt ist der Einfluß der Volks- oder Stammessitten 
so groß oder die kirchliche Seelsorge nach Raum und Mentalität so weit entfernt, 
daß eine kirchliche Eheschließung oft nicht angestrebt wird. Bis zum nachkonzi­
liaren Mischehenrecht hinderte auch die Forderung der katholischen Trauung 
und Kindererziehung (c. 1061; 1063) viele Paare verschiedener Konfession an ei­
ner ka tholischen Trauung. - In den letz ten Jahren hat die Zahl der „Ehen ohne 
Heirat" zugenommen, aus denen mitunter auch eine Familie hervorgeht. 
In den meisten aller dieser Fälle wird man einen Willen zu dauernder und aus­
schließlicher Gemeinschaft und zur Nachkommenschaft annehmen können, also 
einen na türlich hinreichenden Ehewillen, wenn er auch nicht immer als solcher 
bewußt formuliert wird. - Auf einem erklärten, aber bei einem Partner unvoll­
ständigen Ehewillen beruhen kirchlich geschlossene, aber wegen Konsensman­
gels ungültige Ehen als Fundament einer faktischen Familie. 
In der Haltung der katholischen Kirche zu den faktischen Familien tritt neben 
dem traditionellen favor matrimonii (Rechtsgunst der Ehe) bereits deutlich auch 
ein „favor familiae", eine Rechtsgunst der Familie. - Normalerweise und der na­
türlichen und kirchlichen Tendenz nach fallen Familie und Ehe zusammen, 
darum müßte das Kirchenrecht diese Einheit fördern. Es tut dies durch Bevorzu­
gung der gültigen Ehe, doch bleibt die Schere zwischen faktisch gelebten Fami­
lien und kirchlich gültigen Ehen als ihrer sein sollenden Basis groß, allzu groß. Die 
Schuld daran kann man nicht nur den Familien oder den Verhältnissen geben, 

19 Vgl. H. Herrmann, Unehelichenrecht (!<an. Stud. u. Texte 26), Amsterdam 1971, 165f; Communi­
cationes 1973, 76. 

2 0 GS 27. 
21 H errmann a . a. O. 27f 203f. 
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sondern auch dem Kirchenrecht selbst Zu edenken ist auch, da{fs jede breite
Nichteinhaltung eines Gesetzes nicht 1Ur den Übertretern, sondern auch dem
Gesetz chadet
ine erste Forderung die Erneuerung des Kirchenrechtes MU: also seln, das
Eheschließungsrecht gestalten, da{fs eine kirchlich gültige Fhe möglichst en
atholiken Je ach ihrer sozlalen und psychologischen Situation tatsächlich ZU-

gänglich wıird. Bedeutsame Schritte ın diese ichtung sind die erfolgte Reform des
Mischehenrechtes SOWIE die geplante Einschränkung der Formpflicht auf atho-
lıken, die nicht Urc einen ftormalen Akt aus der C ausgetretien sind
(nc Paare, die sich ©1 nicht als Katholiken bekennen, können er
Urc eine Ziviltrauung einer gültigen Ehe gelangen.
Für die Gebiete der Dritten Welt mussen die auf der Bischofssynode angestellten
Überlegungen einer Anpassung des Rechtes der Eheschließung bald be-
riedigenden Ergebnissen führen Es ware überlegen, ob nıicht viele ach den
Volksbräuchen eingegangenen Ehen kraft der Notform der Eheschließung
(€ 1098, ohnehin zu sind** — der dadurch entstehenden Rechtsunsi-
cherheı ist aber eine Anderung der Oordentlichen Eheschließungsform VOrzuzle-
hen, etwa 1in Richtung auf eINe bedingte Anerkennung der Brauchtumsehe bzw
Zivilehe.
Zahlenmäßig VO geringerer edeutung sind die bestehenden oder werdenden
Familien VO  —$ Priestern, och annn die TC ın diesem neuralgischen un be-
welsen, da{fs 0S ihr mıit der Wertschätzung der Familie auch annn erns ist, wWwenNnn

ihre Amtsträger geht, und Urc entsprechende Gestaltung der Dispenspra-
X1IS die ehebaldige Begründung auch dieser Familien 1n einer sakramentalen FEhe
ermöglichen.
In der ntwicklung des Kirchenrechtes zeigt sich aber auch, da{fs die Famauilie, die
nıcht auf einer gültıgen FEhe beruht, schutz- und förderungswürd1ig ist, da{fs der ‚‚favor
familiae‘“ also einen Z WaT unvollständigen, aber selbständigen Wert darstellt
on der K 16 VO 917/18 anerkannte rühere Ansıichten die Möglichkeit
eines wahren Ehewillens TOTLZ des 1ssens IN die Ungültigkeit der Ehe (c
und vermutet die Fortdauer des Konsenses in der ungültigen Ehe (c elr
versah die ungültige Putativehe (C 1U mıiıt besonderem Schutz für die dar-
aus hervorgehenden Kınder (1114)
Der eue C-1C- geht einen Schritt weiıter: uch ıIn der ungültig erklärten Ehe sollen
die sittlichen und zivilen Verpflichtungen den anderen Partner und diıe
Kinder urglert werden (nc 1641); die Pflichten aus einer rüheren ‚‚Verbindung”

worunter ohl VOT em faktische Familien verstehen sSind tellen ein be-
dingtes Trauungsverbot dar (nc 1024, Die Erwähnung sowohl der Kınder als
auch des Partners äflt dieSCFamiluilie 1n ihrer Gesamtheit als schutzwürdi-
CS echtsgut erscheinen, Was welıtere rechtliche uswirkungen en müf{flte
kın emıinenter Anwendungsfall sind die Familien VO  — wiederverheirateten Geschie-
denen, die meılstens nicht UTrC eine Trchlıc zültige Eheschließung geheilt WeTl-

den können. In früheren Zeiten verlangte I1la  — VON den Partnern die Trennung,
also die Desintegration der amı des favor matrımon1ı der ersten Ehe wil-
len Da diese Forderung In den meılsten Fällen als utopisch erkannt werden mu{fs-
te, schränkte INa  — S1€e auf eine rudimentäre orm der rennung, nämlich das ent-

22 Vgl Communilahones 1978, 94f.
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sondern auch dem Kirchenrecht selbst. Zu bedenken ist auch, daß jede breite 
Nichteinhaltung eines Gesetzes nicht nur den übertretern, sondern auch dem 
Gesetz schadet. 
Eine erste Forderung an die Erneuerung des Kirchenrechtes muß also sein, das 
Eheschließungsrecht so zu gestalten, daß eine kirchlich gültige Ehe möglichst allen 
Katholiken je nach ihrer sozialen und psychologischen Situation tatsächlich zu­
gänglich wird. Bedeutsame Schritte in diese Richtung sind die erfolgte Reform des 
Mischehenrechtes sowie die geplante Einschränkung der Formpflicht auf Katho­
liken, die nicht durch einen formalen Akt aus der Kirche ausgetreten sind 
(nc. 1072). Paare, die sich beide nicht als Katholiken bekennen, können daher 
durch eine bloße Ziviltrauung zu einer gültigen Ehe gelangen. 
Für die Gebiete der Dritten Welt müssen die auf der Bischofssynode angestellten 
überlegungen zu einer Anpassung des Rechtes der Eheschließung bald zu be­
friedigenden Ergebnissen führen. Es wäre zu überlegen, ob nicht viele nach den 
Volksbräuchen eingegangenen Ehen kraft der Notform der Eheschließung 
(c. 1098, nc. 1071) ohnehin gültig sind22-der dadurch entstehenden Recntsunsi­
cherheit ist aber eine Änderung der ordentlichen Eheschließungsform vorzuzie­
hen, etwa in Richtung auf eine bedingte Anerkennung der Brauchtumsehe bzw. 
Zivilehe. 
Zahlenmäßig von geringerer Bedeutung sind die bestehenden oder werdenden 
Familien von Priestern, doch kann die Kirche in diesem neuralgischen Punkt be­
weisen, daß es ihr mit der Wertschätzung der Familie auch dann ernst ist, wenn es 
um ihre Amtsträger geht, und durch entsprechende Gestaltung der Dispenspra­
xis die ehebaldige Begründung auch dieser Familien in einer sakramentalen Ehe 
ermöglichen. 
In der Entwicklung des Kirchenrechtes zeigt sich aber auch, daß die Familie, die 
nicht auf einer gültigen Ehe beruht, schutz- und förderungswürdig ist, daß der „favor 
fa miliae" also einen zwar unvolls tändigen, aber selbständigen Wert darstellt. 
Schon der CIC von 1917/18 anerkannte gegen frühere Ansichten die Möglichkeit 
eines wahren Ehewillens trotz des Wissens um die Ungültigkeit der Ehe (c. 1085) 
und vermutete die Fortdauer des Konsenses in der ungültigen Ehe (c. 1093), er 
versah die ungültige Putativehe (c. 1015, § 4) mit besonderem Schutz für die dar­
aus hervorgehenden Kinder (1114). 
Der neue CIC geht einen Schritt weiter: Auch in der ungültig erklärten Ehe sollen 
die sittlichen und zivilen Verpflichtungen gegen den anderen Partner und die 
Kinder urgiert werden (nc. 1641); die Pflichten aus einer früheren „Verbindung" 
- worunter wohl vor allem faktische Familien zu verstehen sind - stellen ein be­
dingtes Trauungsverbot dar (nc. 1024, 3). Die Erwähnung sowohl der Kinder als 
auch des Partners läßt die faktische Familie in ihrer Gesamtheit als schutzwürdi­
ges Rechtsgut erscheinen, was weitere rechtliche Auswirkungen haben müßte. 
Ein eminenter Anwendungsfall sind die Familien von wiederverheirateten Geschie­
denen, die meistens nicht durch eine kirchlich gültige Eheschließung geheilt wer­
den können. In früheren Zeiten verlangte man von den Partnern die Trennung, 
also die Desintegration der Familie um des favor matrimonii der ersten Ehe wil­
len. Da diese Forderung in den meisten Fällen als utopisch erkannt werden muß­
te, schränkte man sie auf eine rudimentäre Form der Trennung, nämlich das ent-

22 Vgl. Communiationes 1978, 94f. 
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haltsame Zusammenleben ‚wıe Bruder un Schwester“ ein?s eht I1la  a VO

Gesichtspunkt des favor familiae aus, scheint auch 1eSs fragwürdig und Verlr-
ent die SCFamiulie als/ auch ın der Beziehung der Partner, eine g_
wIl1sse Förderung. Auf der anderen Seite aber bleibt der Widerstreit ZUuU (1 der
ersten, unauflöslichen Ehe, der ZWarT mehr prinzipielle als reale edeutung hat,
aber auf göttlichem ec beruht Man mütlfßfite überlegen, ob dieser Wiıderspruch
nicht schon Urc die Unmöglichkeit der kirchlichen Gültigmachung genügen
Zzu Ausdruck kommt und 1 übrigen die Anerkennung der e-facto-Familie
sich gegebenenfalls auch auf den Sakramentenempfang erstrecken könnte. Der
eUue UTE: verbietet für den rechtlichen Bereich den Kommunionempfang NUrT,
fern eine Ööffentliche (strafrechtliche?!) Schuld unbußfertig festgehalten wird
(nc 867), Was nicht auf alle wiederverheirateten Geschiedenen un! ihre Partner
zutreffen mu{f(s Für die Beurteilung der Disposition ZUT sakramentalen LOsspre-
chung und ZU Kommunionempfang bleiben moraltheologische Kriterien ma{is-
geblich, wobe!l auf die Besonderheit jeder einzelnen Situation einzugehen ist2+
Die ‚‚Ehen ohne Trauscheim “ oder freien Verbindungen sind ditferenziert be-
urteilen. Wenn aus ihnen er hervorgegangen sind insofern sind S1€e ler
VOMN Interesse wird INa  — eher einen illen ZUT Stabilität, der einen natürlichen
hinreichenden Ehewillen erankommt, annehmen können. Diese faktischen
Familien können oft UrcC eine gültige Eheschließung institutionalisiert werden.
Hinter der eigerung, eine Lebensgemeinschaft iın eine anerkannte FEhe überzu-
führen, ann aber mangelnder fester, totaler persönlicher Bindung ste-
hen Solchen ‚‚Konkubinaten”“ 1mM rechtstechnischen Sinne ieg also eın Ehe-
wW1 zugrunde; wenn aus ihnener entstammen, sind S1€e er VO  — den e1-
entlichen De-facto-Familien unterscheiden. Von ihnen ilt mindestens das
ber uneheliche Eltern ben Gesagte Die Tendenz des Kirchenrechtes ZULI dau-
erhaften Familie un weiıter ZUT gültigen Ehe hıin mMu diesen Verbindungen BC-
genüber deutlich bleiben un: manıiıfestiert werden, gerade angesichts einer
nehmenden gesellschaftlichen Akzeptierung. Die bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen scheinen einer einfühlenden, aber auf die Ehe ausgerichteten aStora
genügen aum bieten“>.
C) Famıilıen unter dem Kreuz. Die Bischofssynode spricht VO  — verschiedenen Bür-
en, die die amilienstabilität 1ın rage tellen er gefä rdeten Famuilıe mu{ sich die
Familienpastoral annehmen, die als solche reC geordnet ist iıne rechtliche
Berücksichtigung VO Detailproblemen wird meist nicht se1ln, un WEeNN,
annn VOT em 17 Pa  ularrech 1mM Hinblick auf die je besondere Situation CI-

folgen. In manchen aterıen, wıe hinsic  ch der chwierigkeiten, die mıiıt
Wanderungen zusammenhängen, ist 1eSs teilweise bereits geschen*®; psychische
Behinderung hat als ichtigkeitsgrund eine recht schmalspurige rechtliche Rele-
Va erlangt. Man wird jedoch klar sehen mussen, da{fs eigentlich jede Familie
unter Belastungen leiden, mıit Schwierigkeiten kämpfen hat Wo 21bt

Heimer! ISg Verheiratet un: doch nicht verheiratet? Wıen 1970,
Diese Gesichtspunkte scheinen durch FamCons N1IC ausgeschlossen. Vgl die Erklärung
nısse“‘ als Ausnahme vorsieht.
der Osterr. Bischöfe Zzu Abschlufß der Bischofssynode, die das ‚‚Vorliegen besonderer Verhält-

25 Zauner, Ehen hne Heirat IPQ 1981, 4350
Instruktion 5 Rundschreiben der Bischofskongregation: AAS 1969, 1978,
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haltsame Zusammenleben „ wie Bruder und Schwester" ein23• G eht man vom 
Gesichtspunkt des favor familiae aus, so scheint auch dies fragwürdig und ver­
dient die faktische Familie als ganze, au ch in der Beziehung der Partner, eine ge­
wj.sse Förderung. Auf der anderen Seite aber bleibt d er Widerstreit zum Gut der 
ersten, unauflöslichen Ehe, der zwar mehr prinzipielle als reale Bed eutung hat, 
aber auf göttlichem Recht beruht. Man müßte überlegen, ob dieser Widerspruch 
nicht sch on durch die Unmöglichkeit der kirchlich en Gültigmachung genügend 
zum Ausdruck kommt un d im übrigen die Anerkennung der De-facto-Familie 
sich gegeb enenfalls auch auf den Sakramentenempfang erstrecken könnte . Der 
neue CIC verbietet für den rechtlichen Bereich den Kommunion empfang nur, so­
fern eine öffentliche (s trafrechtliche?!) Schuld unbußfertig festgehalten wird 
(nc. 867), was nicht auf alle wiederverheirateten Geschiedenen und ihre Partner 
zutreffen muß. Für die Beurteilung der Disposition zur sakramentalen Losspre­
chung und zum Kommunionempfang bleiben moraltheologisch e Kriterien maß­
geblich, wobei auf die Besonderh eit jeder einzelnen Situation einzu gehen ist24 . 

Die „Ehen ohne Trauschein" oder freien Verbindu ngen sind differenziert zu be­
urteilen. Wenn aus ihnen Kinder hervorgegangen sind - insofern sind sie hier 
von Interesse-, wird man eher einen Willen zur Stabilitä t, der an einen na türlichen 
hinreich enden Eh ewillen h erankommt, annehmen können. Diese faktischen 
Familien können oft durch eine gültige Eheschließung institutionalisiert werden . 
Hinter der Weigerung, eine Leben sgemeinschaft in eine anerkannte Eh e überzu­
führen, kann aber mangelnder Wille zu fester, totaler persönlicher Bindung ste­
h en. Solchen „ Konkubinaten" im rechtstechnisch en Sinne liegt also kein Ehe­
wille zugrunde; wenn au s ihnen Kinder entstammen , sind sie dah er von den ei­
gentlichen De-facto-Familien zu unterscheiden. Von ihnen gilt mindestens das 
über unehelich e Eltern oben Gesagte . Die Tendenz des Kirch enrechtes zur dau­
erhaften Familie und weiter zur gültigen Ehe hin muß diesen Verbindungen ge­
genüber deu tlich bleiben und manifestiert werden , gerade angesichts einer zu­
nehmenden gesellschaftlichen Akzeptierung. Die bestehenden gesetzlich en Re­
gelungen sch einen einer einfühlenden, aber auf die Ehe ausgerichteten Pastoral 
genügend Raum zu bieten25

• 

c) Familien unter dem Kreuz . Die Bisch ofssynode spricht von verschiedenen Bür­
den, die die Familienstabilitä t in Frage stellen . Der gefährdeten Familie muß sich die 
Farnilienpastoral annehmen, die als solche rechtlich geordnet ist. Eine rechtlich e 
Berücksichtigung von Detailproblemen wird meist nicht tunlich sein, und wenn, 
dann vor allem im Partikularrecht im Hinblick auf die je besondere Situation er­
folgen . In manchen Materien, wie z. B. hinsichtlich der Schwierigkeiten, die mit 
Wanderungen zusammenhängen, is t dies teilweise bereits geschen 26; psychische 
Behinderung hat als Nichtigkeitsgrund eine recht schmalspurige rechtliche Rele­
vanz erlangt. - Man wird jedoch klar sehen müssen, daß eigentlich jede Familie 
unter Belas tungen zu leiden, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Wo gibt es 

23 Vgl. H. Heimerl (Hrsg.), Verheira tet und doch nicht verheiratet? Wien 1970, 117ff 125ff. 
24 Diese Gesich tspunkte sch einen m. E. durch FamCons 84 nicht ausgeschlossen. Vgl. die Erklärung 

der österr. Bischöfe zum Abschluß der Bischofssynode, die das „Vorliegen besonderer Verhält­
nisse" als Ausnahme vorsieht. 

25 Vgl. W. Zauner, Ehen ohne Heira t: TPQ 1981, 43-50. 
26 Instruktion u. Rundschreiben der Bisch ofskongregation: AAS 1969, 614ff; 1978, 357ff. 
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etwa keine emotionalen Spannungen? Wo sind die Beziehungen der Ehegatten
untereinander un! der Eltern den ndern problemlos?
1C LIUT die orderungen T1S die amılie, sondern auch diese oft drük-
kenden Lasten gehören Zu schmerzvollen Kreuz, VO  - dem die Bischofssynode
PrIiC Aus der Allgemeinheit olcher Belastungen, die Gefährdungen
werden können, müßflAten rechtliche Konsequenzen SBCZOBEIN werden: Zunächst
sollte die Familienpastoral als Vorbeugung auch rechtlich gegenüber dem (3@e-
richtswesen, das sich 1Ur mit einem kleinen Sektor der schon gescheiterten Ehe
befaßt, ein stärkeres Gewicht erlangen, und e1 mülßfsten besser koordiniert
werden. Das soll reilich nicht bedeuten, da{fs pastorale Instanzen ber die Ungül-
tigkeit erar Auflösung) der Ehe entscheiden sollten*?, doch mu{fs das eDen-
einander, das bisher fast LLUT 1n der Person der chter oder Familienseelsorger
eine Brücke fand, überwunden werden.
Ferner ist eine gewIlsse offizielle 1C der gescheiterten Ehe angesichts der Er-
kenntnis VO der allgemeinen Gefährdung der amı revidieren. Man wartf
etwas vereinfacht, aber nicht Unrecht, dem Kirchenrecht VOT, eS5 tue ‚‚als ob
die Scheidungen 1Ur 1n der Bosheit oder dem Übermut der Menschen ihre Ur-
sache hätten‘??, der als ob gescheiterte eleute vielfach verderbte nhänger
einer familienfeindlichen eologie wären®. In den meisten Fällen aber haben
blo{fß gutwillige Durchschnittsmenschen den allzu orofßen elastungen nicht
standgehalten, vielleicht S1e auch wen1g VO der rchlichen Gemein-
schaft gestutzt.

Sozio-kulturelle Verschiedenheit
Das VO römischenec stark mitgeprägte, neuerdings VO der Partnerschafts-
ehe un der westlichen Kernfamilie beeinflußte Bild des lateinisch-katholischen
Kirchenrechtes VO  - Ehe un amı äßt sich nicht auf alle Ku  TKreise übertra-
gCn Besonders die iskrepanz den sozlalen Verhältnissen afrikanischer Völ-
ker muıiıt ihrer Einfügung der Ehe 1ın die roßfamilie oder ıppe un der olygamie
wird als Problem empfunden un ZUrT Diskussion gestellt**. Die Bischofssynode
gıng darauf ein®?* Das eUeE rtrchenrecht sieht eine größere eglonalisierung
des herechtes VOT, indem 5 den Bischofskonferenzen ezüglic der näheren
Ordnung der Verlobung (nc des Ehefähigkeitsalters (nc 1036, der
rechtlichen Ehevorbereitungen (Brautexamen, Aufgebot un der
Mischehen (nc Kompetenzen verleı
Wir en gesehen, dafß auch Anpassungen ezüglic des Eheschließungsrech-
tes geboten waren en 6b) Darüber hinaus aber stellt sich die rage, ob einzelne
Adaptierungen 1ın sich geschlossenen 5System des abendländischen kanonti-

Botschaft 11
Vgl Huizing, Kirchliche Rechtsprechung: Concilium 1968, 626f; Pototschnig, Entwicklungs-
tendenzen 1m kanonischen FEhe- un:! Eheprozeßrecht: AKR 1978, ff

Wetzel, Die öffentlichen 5Sünder, Mainz 197/0, 175 FamCons erwähnt gegenseltiges Unver-
ständnis der Unfähigkeit personalen Beziehungen als Ursachen für das Scheitern der Ehe (83)
hat ber och Ööfter den Fall 1m Auge, dafß ein Ehegatte den anderen verläßt (20.77.84) wobei
Schuld gedacht wird 83.84)
Vgl etwa die Diktion der Kota-Judikatur bei Holböck, Tactatus de urisprudentia RI (Graz
1947, 136.153£

31 Vorbichler, DieII Fhe ın Afrika 1977, 165-172
Botschaft 5: FamCons 10.67.81
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etwa keine emotionalen Spannungen? Wo sind die Beziehungen der Ehegatten 
untereinander und der Eltern zu den Kindern problemlos? 
Nicht nur die Forderungen Christi an die Familie, sondern auch diese oft drük­
kenden Lasten gehören zum schmerzvollen Kreuz, von dem die Bischofssynode 
spricht27 • Aus der Allgemeinheit solcher Belastungen, die zu Gefährdungen 
werden können, müßten rechtliche Konsequenzen gezogen werden: Zunächst 
sollte die Familienpastoral als Vorbeugung auch rechtlich gegenüber dem Ge­
richtswesen, das sich nur mit einem kleinen Sektor der schon gescheiterten Ehe 
befaßt, ein stärkeres Gewicht erlangen, und beide müßten besser koordiniert 
werden. Das soll freilich nicht bedeuten, daß pastorale Instanzen über die Ungül­
tigkeit (oder gar Auflösung) der Ehe entscheiden sollten28, doch muß das Neben­
einander, das bisher fast nur in der Person der Richter oder Familienseelsorger 
eine Brücke fand, überwunden werden. 
Ferner is t eine gewisse offizielle Sicht der gescheiterten Ehe angesichts der Er­
kenntnis von der allgemeinen Gefährdung der Familie zu revidieren. Man warf 
etwas vereinfacht, aber nicht zu Unrecht, dem Kirchenrecht vor, es tue so, ,,als ob 
die Scheidungen nur in der Bosheit oder dem Ubermut der Menschen ihre Ur­
sache hätten"29, oder als ob gescheiterte Eheleute vielfach verderbte Anhänger 
einer familienfeindlichen Ideologie wären30. In den meisten Fällen aber haben 
bloß gutwillige Durchschnittsmenschen den allzu großen Belastungen nicht 
standgehalten, vielleicht waren sie auch zu wenig von der kirchlichen Gemein­
schaft gestützt. 

7. Sozio-kulturelle Verschiedenheit 

Das vom römischen Recht stark mitgeprägte, neuerdings von der Partnerschafts­
ehe und der westlichen Kernfamilie beeinflußte Bild des lateinisch-katholischen 
Kirchenrechtes von Ehe und Familie läßt sich nicht auf alle Kulturkreise übertra­
gen. Besonders die Diskrepanz zu den sozialen Verhältnissen afrikanischer Völ­
ker mit ihrer Einfügung der Ehe in die Großfamilie oder Sippe und der Polygamie 
wird als Problem empfunden und zur Diskussion gestellt31. Die Bischofssynode 
ging darauf ein32. - Das neue Kirchenrecht sieht eine größere Regionalisierung 
des Eherechtes vor, indem es den Bischofskonferenzen bezüglich der näheren 
Ordnung der Verlobung (nc. 1015), des Ehefähigkeitsalters (nc. 1036, § 2), der 
rechtlichen Ehevorbereitungen (Brautexamen, Aufgebot nc. 1020) und der 
Mischehen (nc. 1080) Kompetenzen verleiht. 
Wir haben gesehen, daß auch Anpassungen bezüglich des Eheschließungsrech­
tes geboten wären (oben 6b ). Darüber hinaus aber stellt sich die Frage, ob einzelne 
Adaptierungen am in sich geschlossenen System des abendländischen kanoni-

27 Botschaft 11. 
28 Vgl. P. Huizing, Kirchliche Rechtsprechung: Concilium 1968, 626f; F. Pototschnig, Entwicklungs­

te ndenzen im kanonischen Ehe- und Eheprozeßrecht: OAKR 1978, 62ff. 
29 N . Wetzei, Die öffentlichen Sünder, Mainz 1970, 175. - FamCons erwähnt gegenseitiges Unver­

ständnis oder Unfähigkeit zu personalen Beziehungen als Ursachen für das Scheitern der Ehe (83), 
hat aber noch öfter de n Fall im Auge, daß ein Ehegatte den anderen verläßt (20.77.84), wobei an 
Schuld gedacht wird (83.84). 

30 Vgl. etwa die Diktion der Rota-Judikatur bei C. Holböck, Tractatus de Iurisprudentia S. R. R., Graz 
1947, 136.153 f. 

31 A. Vorbichler, Die monogame Ehe in Afrika: TPQ 1977, 165--172. 
3 2 Botschaft 3; FamCons 10.67.81. 
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schen Rechts genugen, eine ganz anderen Kultur  eisen aNnNgEMESSCNE
lıche Ordnung der Ehe und Familie ScChafiten Der ZUu Subsidiarıtäts-
prinz1ip wurde bekräftigt®® und hat 1mM eigenen erecCc der orientalischen Kir-
chen eın WenNnn auch mehr grundsätzliches die Verwirklichung aber
äflst wünschen übrig, ist ohl auch eine ın kürzerer rıst nıiıcht bewältigende
Aufgabe.

33 Vgl Lhe Prinzipien ZUT CIC-Reform, Communicationes 1969, 81; Basset, Die Rolle des (Orts-
bischofs für das Sakrament der khe Concilium 1973, 477#£€£.

Crebrae allatae V, 194 inhaltlıch wurde die starke Angleichung das lateinische
ecC| kritisiert.
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sehen Rechts genügen, um eine ganz anderen Kulturkreisen angemessene kirch­
lich e Ordnung der Eh e und Familie zu schaffen. Der Wille zum Subsidiaritäts­
prinzip wurde bekräftigt3 3 und hat im eigenen Eherecht der orientalischen Kir­
chen ein - wenn auch mehr grundsätzliches- Modell 3 4 , die Verwirklichung aber 
läßt zu wünschen übrig, ist wohl auch eine in kürzerer Frist nicht zu bewältigende 
Aufgabe. 

33 Vgl. Die Prinzipien zur OC-Reform, Cornmunicationes 1969, 81; W. Basset, Die Rolle des Orts­
bischofs für das Sakrament der Ehe: Conciliurn 1973, 477ff. 

34 MP Crebrae allatae v. 22. 1. 1949- inhaltlich wurde die zu starke Angleichung an das lateinische 
Recht kritisiert. 

339 


